
Weiterbildung und Fach-
arztanerkennung sind und
waren Themen, die die ärzt-
liche Selbstverwaltung ste-
tig beschäftigen. So erläu-
terte der Vizepräsident der
Ärztekammer Nordrhein
Dr.Hans Wolf Muschallik in
der Maiausgabe 1951 des
Rheinischen Ärzteblattes die
Regelungen der Facharzt-
anerkennung für die Kam-
mer. Damals war die Fach-
arztordnung aus dem Jahre
1937 gültig.Zwar sei auf Ärz-
tetagen eine neue Facharzt-
ordnung entworfen worden,
aber sie seien vom Landtag
in Nordrhein-Westfalen noch
nicht verabschiedet worden.
Es gab Bestrebungen, „eine
Facharztordnung mit Gül-
tigkeit für das gesamte Bun-
desgebiet zu erlassen“.

Die bestehende Fach-
arztordnung warf innerhalb
der Ausschüsse der Ärzte-
kammer einzelne Proble-
me auf. Dazu gehörte die
Frage, ob das „Pflichtassi-
stentenjahr“ auf die Fach-
arztausbildungszeit ange-
rechnet werden könne.Dies
bejahte Muschallik mit Hin-
weis auf entsprechende Be-
schlüsse des Ärztetages
1949 in Hannover. Ob das
sogenannte zusätzliche all-
gemein-ärztliche Jahr an-
gerechnet werden könne,
sei von Fall zu Fall von der
Kammer zu prüfen.Es kön-
ne ganz oder teilweise an-
erkannt werden,„wenn ein-
wandfrei nachgewiesen
werden kann, daß diese
Tätigkeit im Sinne der
Facharztordnung erfolgte
(beispielsweise eine Aus-
bildung an einer großen Kli-
nik)“. Wer mehrere Fach-
arztbezeichnungen erwarb,
konnte sich Weiterbil-
dungszeiten aus der ersten
Facharztausbildung unter
Umständen für weitere

Facharztanerkennungen 
anrechnen lassen. Aller-
dings konnte – wie auch
heute – nur ein Facharztti-
tel geführt werden.Die Ge-
bühren für die Facharztan-
erkennung waren vor 50
Jahren bei der Ärztekam-
mer Nordrhein sehr mode-
rat. Sie beliefen sich auf 10
DM für den Antrag und
weitere 10 DM bei Geneh-
migung. Muschallik kün-
digte an, dass bei den Wei-
terbildungsstätten zukünf-
tig verstärkt auf die
„menschliche und fachliche
Qualifikation des Ausbil-
ders“ geachtet werde.Nach
dem Vorbild Bayerns war
geplant, eine Auswahlliste
von Ausbildungsstätten zu
erarbeiten.Auch wollte die
Kammer die Zahl der sich
in Weiterbildung befindli-
chen Assistenzärztinnen
und -ärzte je Ausbildungs-
stätte festlegen.

Dass eine schlanke und
intelligente Verwaltung ei-
ner Versicherung zu deutli-
chen Kostenreduktion und

letztlich zu günstigen Bei-
tragssätzen führt,bewies die
Unfallversicherung für Frei-
berufler über die Berufsge-
nossenschaft (BG).Die BG
Abteilung III versicherte
und versichert noch alle Mit-
arbeiter in ärztlichen Pra-
xen und Kliniken. Da die
Beiträge im Wesentlichen
pauschal von den Ärzte-
kammern an die BG abge-
führt wurden, entfiel neben
der Pflege einer Adressen-
liste auch der damit ver-
bundene Schreibaufwand.
Im Vergleich zur Versiche-
rung der Hebammen, die
einzeln veranlagt wurden,
hatte die ärztliche Unfall-
versicherung bei allen
großen Kostenpunkten die
Nase vorn:Zum Beispiel be-
liefen sich die Personalkos-
ten bei den Hebammen auf
33;bei der Abteilung III auf
0,57 Prozent der Verwal-
tungskosten.Auch die Kos-
ten der Portostelle lagen mit
4,5 gegenüber 12,5 Prozent
bei den Hebammen deut-
lich günstiger. bre
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Vor 50 Jahren

In Münster hat Landes-
gesundheitsministerin Bir-
git Fischer den ersten Dro-
genkonsumraum in Nord-
rhein-Westfalen eröffnet.In
den kommenden Wochen
sollen weitere Räume in Es-
sen,Köln und Wuppertal die
Betriebserlaubnis erhalten.
Der Raum in Münster ist
bundesweit der erste, nach-
dem der Bundesgesetzge-
ber das Betäubungsmittel-
gesetz geändert und die Ein-
richtung solcher Räume er-
möglicht hat.

Die Ministerin bezeich-
nete bei der Eröffnung die
Drogenkonsumräume als
„wichtigen Beitrag zur

Überlebenshilfe für Schwer-
abhängige“. In dem Raum,
der einer drogentherapeu-
tischen Ambulanz ange-
gliedert ist, sollen Dro-
gensüchtige unter hygieni-
schen Bedingungen und un-
ter medizinischer Aufsicht
Rauschgift konsumieren
können. Fischer betonte,
dass dort kein rechtsfreier
Raum entstehe, denn Dro-
genbeschaffung und Dro-
genhandel sind verboten.Sie
hofft, die gesundheitlichen
Risiken des Konsums zu
senken und damit die Zahl
der Drogentoten deutlich
verringern zu können. In
Münster sind im Jahr 2000

acht Leute an ihrer Sucht
gestorben.In NRW wurden
505 Drogentote gezählt.
Die Betreiber von Drogen-
konsumräumen müssen 
in NRW nach der „Verord-
nung über den Betrieb 
von Drogenkonsumräu-
men“ vom 26.9.2000 zahl-
reiche Vorraussetzungen er-
füllen. So werden besonde-
re Anforderungen etwa an
die Ausstattung der Räume,
an die Verantwortung von
Trägern und Personal sowie
an weiterführende Bera-
tungs- und Therapieange-
bote geknüpft. Auch müs-
sen Vorkehrungen zur Ver-
hinderung von Straftaten im

Drogenkonsumraum sowie
in seinem unmittelbaren
Umfeld getroffen werden.
Eine Erlaubnis zum Betrieb
eines Raums erteilt das Ge-
sundheitsministerium nur,
wenn Vereinbarungen zwi-
schen den Gesundheits-,
Ordnungs- und Strafverfol-
gungsbehörden vor Ort ge-
troffen wurden. Damit soll
auch Befürchtungen entge-
gengetreten werden, dass
Drogenkonsumräume die
öffentliche Ordnung beein-
trächtigen könnten. Erfah-
rungen aus Frankfurt zeig-
ten, dass die „Fixerstuben“
zur spürbaren Einschrän-
kung des Drogenkonsums
auf öffentlichen Plätzen und
zur Entlastung der Allge-
meinheit beitrügen, so Fi-
scher. bre
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Erster Drogenkonsumraum in NRW eröffnet


